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Papyrus
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personnes travailleuses en situation de séjour illégal. Lancée en février
2017, l'opération a pris fin en décembre 2018.
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Diskussionslos nahm der Nationalrat in der Herbstsession 2018 eine Motion Flach (glp,
AG) für ein Sanierungsverfahren für Privatpersonen an. Der Bundesrat soll dazu
verschiedene Varianten prüfen und anschliessend einen Gesetzesentwurf vorlegen. In
seinem Bericht vom März 2018 in Erfüllung eines Postulats Hêche (sp, JU) war der
Bundesrat zum Schluss gekommen, dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe. Ein
Entschuldungsverfahren für Privatpersonen könne den Schuldnern eine Perspektive
eröffnen und Fehlanreize beseitigen, wovon auch die Gläubiger und die Gesellschaft als
Ganzes profitierten, zitierte der Motionär den Bericht in der Begründung seines
Vorstosses. Der Bundesrat hatte sich bereits im Bericht dazu bereit erklärt, auf
Aufforderung des Parlaments hier tätig zu werden, weshalb er auch die Motion zur
Annahme beantragt hatte. 1

MOTION
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Wie zuvor schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat die Motion Flach (glp, AG)
zum Sanierungsverfahren für Privatpersonen diskussionslos an. Sowohl die RK-SR als
auch der Bundesrat hatten die Annahme der Motion beantragt. 2

MOTION
DATUM: 19.06.2019
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Meinungsumfragen vor Volksabstimmungen waren in den letzten Jahren etwas in Verruf
geraten. In der Tat klafften bei einigen Urnengängen Prognosen und tatsächliche
Abstimmungsentscheide teilweise beträchtlich auseinander oder zeigten sogar jeweils
gegenteilige Mehrheiten. Auch wenn eine Meinungsumfrage immer nur eine
Momentaufnahme darstellt und damit gar keine Prognose sein kann, wird sie in den
Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung als Orakel aufgefasst. Die Meinungen
darüber, ob eine Umfrage auch das Abstimmungsverhalten von Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern beeinflussen kann, gehen auseinander. Untersuchungen zeigen, dass ein
Einfluss nur schwer zu messen ist und, dass ein solcher – wenn überhaupt – nur bei
sehr spezifischen Vorlagen spielen könnte. 
Einige SVP-Exponenten vertraten hier allerdings eine wesentlich dezidiertere Meinung.
Umfragen seien "meinungsbeeinflussend" (Christoph Mörgeli, svp ZH) oder gar
"verwirrend" und "manipulativ" (Ulrich Giezendanner, svp, AG). Um dem einen Riegel
vorzuschieben, wurden Vorstösse lanciert, mit denen ein Verbot von Umfragen
eingeführt werden sollte. Allerdings wurde sowohl die parlamentarische Initiative
Mörgeli (14.464) als auch die Motion Giezendanner wieder zurückgezogen. Interessant
war bei Letzterer die abschlägige Antwort des Bundesrates. Er begrüsse den
öffentlichen Diskurs bezüglich politischer Meinungsumfragen, empfehle aber auf die
Selbstregulierung der Markt- und Sozialforschungsbranche zu setzen. Vertrauen in die
Stimmbevölkerung zu haben, dass diese einen rationalen Umgang mit
Umfrageergebnissen pflege, sei besser als Verbote zu erlassen und Eingriffe in die
Medien- und Wissenschaftsfreiheit vorzunehmen. 3

MOTION
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Frühjahr wurde im Nationalrat eine Motion Alder (sp, SG) behandelt, die bei einem
Parteiwechsel eines Parlamentariers die Rückgabe des Mandats an die ursprüngliche
Wahlliste forderte. Dies hätte zur Folge, dass ein Mitglied nach einem Parteiaustritt aus
dem Rat ausscheiden würde. Seit 1995 hatten drei Mitglieder des Nationalrates die
Partei- resp. Fraktionsfarbe gewechselt. Die jüngsten Beispiele Giezendanner (svp, AG)
und Borer (svp, SO) verursachten der FP durch ihren Übertritt in die SVP zwei
Mandatsverluste. Der Bundesrat vertrat die Auffassung, die Kandidatenstimmen seien in
aller Regel wesentlich und führten letztlich auch im Proporzwahlsystem zum
Mandatsgewinn der Partei. Das Parlament folgte dem Antrag des Bundesrates und wies
die Motion mit 71 gegen 12 Stimmen zurück. 4

MOTION
DATUM: 08.03.1999
DANIEL BRÄNDLI

Aussenpolitik

Gute Dienste

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine
völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2019
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung
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Militärorganisation

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 6

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die
Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts
auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 7

Ausrüstung und Beschaffung

Pour en finir avec les votes récurrents sur les avions de combat, Hans Peter Portmann
(plr, ZH) souhaitait que le peuple décide si la Suisse doit avoir une police aérienne ou
une défense de l'espace aérien (Po. 18.3026). Le Conseil fédéral jugeait cette mesure
superflue, les bases légales existantes étant suffisantes. Il a donc proposé de rejeter le
postulat qui fut par la suite retiré. 
Beat Flach (pvl, AG), par le biais d'une motion (18.3046), avait demandé au Conseil
fédéral de soumettre au Parlement une décision de principe et de planification sur
l'acquisition de nouveaux avions de combat sous la forme d'un arrêté fédéral sujet au
référendum. Le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion, puisqu'il avait, le 9
mars 2018, choisi la voie d'un arrêté de planification du Parlement pour régler la
question du renouvellement des moyens de protection de l'espace aérien et
permettre au peuple de se prononcer à ce sujet. Le Conseil national l'a alors balayée
par 138 voix contre 46. L'arrêté, chargeant le Conseil fédéral de l'acquisition de
nouveaux avions de combats et de systèmes de défense sol-air de longue portée, pour
un volume financier de 8 milliards et des affaires compensatoires à hauteur de 100%, a
été soumis à consultation jusqu'au 22 septembre 2018. 8

MOTION
DATUM: 23.05.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsordnung

Eine Motion Giezendanner (svp, AG) forderte 2015 die Befreiung der Unternehmen vom
Statistikaufwand und wollte Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden von den
entsprechenden durch das Bundesamt für Statistik (BFS) erteilten Aufgaben befreit
sehen. Eine ansonsten gleichlautende Motion Schibli (svp, ZH) forderte überdies eine
Prüfung der Entlastungsmöglichkeiten von grösseren Unternehmen im Bereich der
Statistik. Der Bundesrat gab in seiner Antwort zu bedenken, dass mit dem geforderten
Mindestkriterium von 50 Beschäftigten 98 Prozent der Unternehmen und 44 Prozent
der Beschäftigten nicht mehr statistisch erfasst würden und damit diese Informationen
auch nicht mehr in die politischen Entscheidungsprozesse einfliessen könnten. Der
Nationalrat stimmte den Vorstössen, die in der Herbstsession 2015 im Rahmen einer
dringlichen Interpellation zur Frankenstärke behandelt wurden, bei jeweils einer
Enthaltung deutlich mit 119 zu 66 Stimmen bzw. 118 zu 67 Stimmen zu. SVP, FDP, CVP
und BDP votierten für, SP, GLP und die Grünen gegen die Motionen. Anders fiel das
Resultat im Ständerat aus. Die kleine Kammer folgte im März 2016 bei zwei Enthaltungen
mit 30 zu 11 Stimmen der vorberatendenen Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK-SR), die die beiden Geschäfte bei einer Enthaltung einstimmig zur
Ablehnung empfohlen hatte. In der Debatte brachte Ständerat Föhn (svp, SZ) sein
Erstaunen darüber zum Ausdruck, dass die beiden Motionen nicht von der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) behandelt worden waren. Die wirtschaftlichen
Aspekte der Vorlagen seien so in der Vorberatung zu wenig stark berücksichtigt worden,
monierte der Schwyzer Standesvertreter. 9

MOTION
DATUM: 23.09.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Diskussionslos überwies das Parlament eine Motion Giezendanner (svp, AG), welche
Treibstofftransporte des Bundes an privatwirtschaftliche Betriebe mit der LSVA
belasten will. 10

MOTION
DATUM: 26.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies eine im Vorjahr von der grossen Kammer gebilligte Motion
Giezendanner (svp, AG), welche zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
neben dem Eidgenössischen Gefahrengutinspektorat auch private Unternehmen zur
Prüfung von diesbezüglichen Behältern zulassen will. Der Nationalrat stimmte einer in
die gleiche Richtung zielenden Motion Theiler (fdp, LU) (06.3470) zu. Abgeschrieben
wurden zudem die Motionen Borer (svp, SO) (04.3190), Aufhebung des Reklameverbots,
und Amstutz (svp, BE) (04.3463), öffentliches Raserregister. 11

MOTION
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Le Conseil national a adopté tacitement une motion Giezendanner (udc, AG) chargeant
le Conseil fédéral d’adapter les directives et prescriptions régissant les projets de
construction de routes afin de diminuer considérablement la durée des chantiers et,
par là même, d’en atténuer les conséquences négatives pour le trafic et l’économie. Le
gouvernement a accueilli favorablement la motion, tout en rappelant que la durée des
travaux ne constitue qu’un critère parmi les plus importants (qualité des travaux,
sécurité, coûts, nuisances pour les riverains, etc.). 12

MOTION
DATUM: 11.12.2009
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a adopté, par 26
voix contre 11, la motion Giezendanner (udc, AG) visant à réduire la durée des chantiers
et à garantir un traitement équitable des petites et moyennes entreprises (PME) dans la
procédure d’adjudication pour les projets de constructions routières. Ce faisant, les
sénateurs ont désavoué leur CTT, qui recommandait le rejet du texte, au motif que
l’OFROU avait déjà pris les mesures nécessaires et que la durée des chantiers ne
constitue qu’un critère d’adjudication parmi d’autres tout aussi importants. Le débat a
essentiellement porté sur le second objectif de la motion et une majorité a plaidé pour
une réforme des conditions d’adjudication des marchés publics, jugées par trop
défavorables au PME. 13

MOTION
DATUM: 02.03.2010
NICOLAS FREYMOND

Sur préavis favorable du Conseil fédéral, la chambre basse a adopté, par 97 voix contre
53, une motion Giezendanner (udc, AG) chargeant le gouvernement d’entreprendre
immédiatement la planification de la réalisation des projets non contestés du
programme d’élimination des goulets d’étranglement. 14

MOTION
DATUM: 22.09.2010
NICOLAS FREYMOND

Im Vorjahr hatte die Bundesversammlung den Bundesbeschluss zur Beseitigung der
drängendsten Engpässe im Nationalstrassennetz (Nordumfahrung Zürich,
Ausbaumassnahmen im Raum Crissier) angenommen und die nötigen finanziellen Mittel
freigegeben. Dennoch beschäftigten sich die Räte weiterhin mit den
Kapazitätsengpässen auf dem Nationalstrassennetz. In der Frühjahrssession wies der
Ständerat eine Motion Giezendanner (svp, AG) Engpassbeseitigung im
Nationalstrassennetz als Zweitrat ab. Da sich die Motion aus Verfahrensgründen nicht
abschreiben liess, weil sie vom Nationalrat erst im Vorjahr angenommen worden war,
hatte die Kommission die Ablehnung empfohlen. 15

MOTION
DATUM: 16.03.2011
SUZANNE SCHÄR

Eine Motion von Nationalrätin Flückiger-Bäni (svp, AG) forderte, dass für sämtliche
Wartungs- und Betriebskosten im Zusammenhang mit dem LSVA-Erfassungsgerät
nicht wie heute der Fahrzeughalter, sondern der Bund aufkommen müsse. Im März 2018
kam die Motion in den Nationalrat. Bundesrat Maurer, der ein Nullsummenspiel
ausmachte und erklärte, was der Bund durch die Übernahme der Wartungskosten
weniger aus der LSVA einnehme, fehle dann beim Strassenunterhalt, musste sich von
Nationalrat Giezendanner (svp, AG) belehren lassen, dass die LSVA-Mittel zur Bahn
flössen und nicht in den Strassenunterhalt. Die Motion wurde dennoch mit 66 zu 124
Stimmen (3 Enthaltungen) abgelehnt. 16

MOTION
DATUM: 06.03.2018
NIKLAUS BIERI
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Mit einer Motion verlangte die Grünliberale Fraktion grüne Zonen für Elektrofahrzeuge.
Von der Schaffung von speziellen Zonen für das Parken von Elektrofahrzeugen
versprach sich die Grünliberale Fraktion einen Anreiz, der zu einem höheren Anteil von
Elektrofahrzeugen im Verkehr führen soll. Die grüne Zone könne auch
Auflademöglichkeiten beinhalten und soll zentral gelegen sein, damit das Fahren von
Elektrofahrzeugen möglichst attraktiv werde. Das von Nationalrat Flaach (glp, AG) im
Plenum präsentierte Anliegen wurde von Nationalrat Schilliger (fdp, LU) angegriffen: Um
Parkplätze werde in den Städten heftig gestritten und die Schaffung von exklusiven
Parkzonen für Elektrofahrzeuge würde diese Konflikte verstärken. Zudem entstehe
zusätzlicher Suchverkehr, was unökologisch sei. Bundesrätin Sommaruga hielt der Kritik
entgegen, dass die Motion keine Zwänge schaffe, den Föderalismus respektiere und den
Städten und Gemeinden die Möglichkeit gebe, diesbezüglich eigene Entscheide zu
fällen. Die Bundesrätin bezeichnete die Motion als «Beitrag in die Richtung, in die wir
gehen wollen». Die Motion wurde im März 2019 vom Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen
(keine Enthaltungen) angenommen. Die Motion abgelehnt hatten die Fraktionen der SVP
und FDP. 17

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Die Motion Candinas (cvp, GR) vom Juni 2018 zur Schaffung einer freiwilligen digitalen
Vignette fordert den Bundesrat auf, gesetzliche Grundlagen für die Wahlfreiheit
zwischen der herkömmlichen Klebevignette und einer digitalen Vignette zu schaffen.
Der Bundesrat anerkannte einen gewissen Handlungsbedarf, zumal es bereits zuvor
Aufträge in diese Richtung gegeben habe (Postulat 14.4002 und Motion 16.3009). Wegen
Kritik an hohen Investitionskosten und aus datenschützerischen Bedenken sei bisher
noch kein entsprechendes Projekt umgesetzt worden. Der Bundesrat habe aber eine
Aussprache zum weiteren Vorgehen durchgeführt und werde dem Parlament bis Ende
Juni 2019 eine Botschaft vorlegen, erklärte die Regierung. 
Im Nationalrat, der im März 2019 über die Motion zu befinden hatte, griff Nationalrat
Giezendanner (svp, AG) den Motionär an und unterstellte ihm, mit dieser Motion das
Road Pricing einführen zu wollen. Ulrich Giezendanner liess sich sogar dazu hinreissen,
Kandidaten, die sich im kommenden Wahlherbst gegen Martin Candinas durchsetzen
wollen, Tipps zu geben. Eine Debatte zur Sache fand jedoch nicht statt. Die
geschlossene SVP-Fraktion und eine Mehrheit der FDP-Fraktion unterlagen bei der
Annahme der Motion einer knappen Ratsmehrheit aus Mitte und Links-Grün mit 91
gegen 96 Stimmen (bei 4 Enhaltungen). 18

MOTION
DATUM: 13.03.2019
NIKLAUS BIERI

Mit seiner Motion «Differenzierter Führerausweisentzug» stiess Nationalrat
Giezendanner (svp, AG) ins selbe Horn wie seine Ratskollegin Edith Graf-Litscher (sp,
TG) mit ihrer Motion. «Wer von Ihnen hat nicht auch schon beim Autofahren einen
Fehler gemacht?» fragte der Motionär rhetorisch in den Saal und forderte seine
Ratsmitglieder auf: «Seien Sie bitte menschlich!». Unmenschlich schien es Ulrich
Giezendanner zu sein, dass Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer mit dem Entzug des
Führerausweises quasi ein Berufsverbot erhielten. Es sei deshalb ein differenzierter
Ausweisentzug zu schaffen, bei dem das Verschulden der fahrenden Person gewichtet
werden könne. Bundesrätin Sommaruga erwiderte, es sei heute schon möglich,
Härtefällen genügend Rechnung zu tragen. Die Bundesrätin bat darum, die Motion
abzulehnen. Der Rat nahm das Anliegen jedoch mit 131 zu 58 Stimmen (1 Enthaltung)
an. 19

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI

Die Motion Graf-Litscher (sp, TG) für ein Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer
und Berufsfahrerinnen beziehungsweise für eine Anpassung des
Strassenverkehrsgesetzes und der Verkehrszulassungsverordnung und für die
Möglichkeit, Sanktionen gegen Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer stärker zu
differenzieren, kam im Dezember vor den Zweitrat. Sie wurde vom Ständerat
gemeinsam mit der inhaltlich sehr ähnlichen Motion Giezendanner (svp, AG; Mo.
17.3590) behandelt. Die KVF-SR hatte ihrem Rat die Annahme der Motion Graf-Litscher
und die Ablehnung der Motion Giezendanner empfohlen. Die Kommissionsmehrheit
lehnte die Motion Giezendanner ab, weil sie keinen Unterschied mache bezüglich der
Schwere einer Verkehrsregelverletzung, für welche ein differenzierter
Führerausweisentzug zu erwägen sei. Dies gehe eindeutig zu weit, erklärte die
Kommission, man wolle «ausdrücklich nicht an den Grundpfeilern von Via sicura»
rütteln. Eine Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) beantragte hingegen auch die
Annahme der Motion Giezendanner. 
Bundesrätin Sommaruga schloss sich der Einschätzung der Kommission an und bat den

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI
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Rat, sofern er bei Führerausweisentzügen stärker differenzieren wolle, die Motion Graf-
Litscher anzunehmen und die Motion Giezendanner abzulehnen. Die Ratsmitglieder
folgten dieser Empfehlung knapp: Die Motion Graf-Litscher wurde ohne Gegenstimmen
angenommen und die Motion Giezendanner wurde mit 22 gegen 20 Stimmen (keine
Enthaltungen) abgelehnt. 20

Schiffahrt

In Anlehnung an die Befreiung der Pistenfahrzeuge von der Mineralölsteuer reichte
Nationalrat Giezendanner (svp, AG) eine Motion ein, mit der er Schweizer Lastschiffe
von der Mineralölsteuer befreien wollte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion, da die Steuerbefreiung einer unnötigen Subventionierung gleichkäme. Zudem
sei der administrative Aufwand, den diese Ausnahmeregelung mit sich bringen würde,
in Anbetracht des geringen Steuerbetrags nicht gerechtfertigt. Bundesrat Maurer
befürchtete Ende Februar 2018 im Nationalrat, eine solche Ausnahme könnte weitere
Forderungen nach sich ziehen. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 108 zu 85
Stimmen (3 Enthaltungen) ab. 21

MOTION
DATUM: 28.02.2018
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63
Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 22

MOTION
DATUM: 04.06.2019
SEAN MÜLLER

Umweltschutz

Lärmschutz

Le conseiller national Beat Flach (pvl, AG) demande par le biais d'une motion,
l'autorisation de la pratique de la fenêtre d'aération et la possibilité de densifier vers
l'intérieur du milieu bâti sans autorisation dans les zones exposées au bruit. D'après
l'art. 39 al.1 OPB, les immissions de bruit se mesurent au milieu de la fenêtre ouverte
des locaux à usage sensible au bruit. L'auteur relève qu'une autre méthode est utilisée,
dite pratique de la fenêtre d'aération. Jugée non admissible par le Tribunal fédéral, il
serait alors impossible de densifier vers l'intérieur du milieu bâti dans ces endroits
fortement exposés en raison des interdictions de construire en vertu de la législation
sur la protection contre le bruit. Il souhaite que les dérogations prévues à l'art. 31 al. 2
OPB soient appliquées que dans des cas exceptionnels. Il charge le Conseil fédéral
d'adapter l'OPB et, au besoin, la loi sur la protection de l'environnement (LPE) afin
d'autoriser la pratique de la fenêtre d'aération. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Premièrement, il souligne que des
permis de construire peuvent être délivrés en cas de dépassement des valeurs limites
d'immissions lorsqu'il y a un intérêt prépondérant à construire. Deuxièmement, il
mentionne que le Conseil de l'organisation du territoire (COTER) et la Commission
fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) ont déjà indiqué des pistes de solutions
pour concilier les objectifs du développement territorial avec ceux de la lutte contre le

MOTION
DATUM: 11.12.2017
DIANE PORCELLANA
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bruit. Pour le Conseil fédéral, la pratique de la fenêtre d'aération n'est pas suffisante. Il
prône la poursuite des réflexions des deux commissions fédérales extraparlementaires
afin de créer une base légale autorisant une densification vers l'intérieur judicieuse
dans ces zones exposées au bruit. Des propositions seront formulées dans le plan
national de mesures pour diminuer les nuisances sonores.
La chambre basse adopte la motion par 137 voix contre 54 et 1 abstention. La CEATE-CE
partage la volonté du motionnaire. Mais par 12 voix et 1 abstention, les membres de la
commission souhaitent la formuler de manière plus générale. Ainsi, au lieu d'une
"judicieuse densification vers l'intérieur du milieu bâti, sans autorisation
exceptionnelle, et à autoriser l'application de la pratique dite de la fenêtre d'aération,
qui est largement reconnue", la nouvelle version demande que les modifications
législatives puissent permettre "la densification vers l'intérieur du milieu bâti
nécessaire du point de vue de l'aménagement du territoire tout en tenant compte de
manière appropriée de la protection de la population contre les nuisances sonores". Le
Conseil des Etats adopte la motion dans sa version modifiée. La motion devra repasser
devant la chambre basse pour une seconde lecture. 23

Klimapolitik

Le Conseil national a accepté un postulat (94.3456) Baumberger (pdc, ZH) demandant
que le gouvernement favorise la recherche afin de savoir s'il existe un seuil à partir
duquel les émissions de particules de suie des moteurs diesel sont nuisibles pour la
santé. Il a encore transmis comme postulat une motion (94.3131) Giezendanner (pdl, AG)
demandant que, à partir du 1er janvier 1996, les véhicules routiers à moteur diesel qui
seront importés en Suisse soient équipés d'un catalyseur. 24

MOTION
DATUM: 16.12.1994
SERGE TERRIBILINI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR)
forderte den Bundesrat mittels Motion dazu auf, zusammen mit den Kantonen, den
Krankenkassen, Gesundheitsfachpersonen sowie Patientenorganisationen und der
Stiftung Patientensicherheit betreffend Schadensprävention und Umgang mit Schäden
bei medizinischen Behandlungen Schritte zu unternehmen. So solle die Entwicklung
einer «Sicherheits- und Fehlerlernkultur», welche mit Regressmöglichkeiten und einer
durch die Behandlungstransparenz ermöglichten Vereinfachung der Beweissituation
gekoppelt ist, gestärkt werden. Weitere Forderungen bestanden in der Optimierung des
Medizinal-Haftpflichtrechts und der Klärung von Fragen bezüglich des Haftungsrechtes
auf Bundes- und Kantonsebene.
In der Nationalratsdebatte erklärte Bea Heim (sp, SO) für die Kommission, dass die
Kommissionsmotion auf die parlamentarische Initiative Giezendanner (svp, AG)
zurückzuführen sei (Pa.Iv. 16.468). Diese wurde eingereicht, weil der Initiant der
Auffassung war, das Bundesratsgeschäft «KVG. Stärkung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit» beziehe keine Position zum Thema «Rückforderung von Kosten aus
Behandlungsfehlern» ein. Da es neben der Vermeidung unnötiger Kosten insbesondere
um den Patientinnen- und Patientenschutz gehe, sehe auch die SGK-NR einen
unbestrittenen Handlungsbedarf, so Heim. Jedoch werfe Giezendanners Vorstoss viele
Fragen auf, unter anderem betreffend Sicherheit und Rechte der Patientinnen und
Patienten, Haftungsrecht und Nachweisbarkeit von Behandlungsfehlern. Daher habe die
Kommission mit 22 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beschlossen, eine
Kommissionsmotion einzureichen, worauf Giezendanner seine parlamentarische
Initiative zurückgezogen hatte.
Alain Berset führte aus, was bereits in der im März 2018 publizierten Stellungnahme des
Bundesrates geschrieben worden war: Auch für den Bundesrat sei es wichtig, die
Schadensprävention und die Patientensicherheit zu stärken, jedoch stehe dabei «der
Handlungsbedarf im Bereich der Qualitätsentwicklung» im Zentrum. So wolle man
präventive Massnahmen aufseiten der Leistungserbringer unterstützen, weil man der
Meinung sei, dass eine «sich aus der Transparenz ergebende, selbstmotivierte
Qualitätsentwicklung» effektiver sei als die auf Schadenausgleich abzielenden
Erleichterungen im Regress- sowie im Haftpflichtrecht. Zudem habe das Geschäft
«KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit» vom Nationalrat Unterstützung
erfahren, müsse allerdings noch vom Ständerat diskutiert werden. Daher erscheine es

MOTION
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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dem Bundesrat zurzeit nicht angemessen, die in der Kommissionsmotion
beschriebenen Massnahmen umzusetzen. Vielmehr gelte es nun, die Diskussion über
besagtes Bundesratsgeschäft abzuwarten. Folglich empfehle er, den Vorstoss
abzulehnen.
Die grosse Kammer schenkte den Argumenten Bersets jedoch kein Gehör und
unterstützte die Haltung ihrer Kommission, indem sie die Motion mit 178 zu 1 Stimmen
(bei 0 Enthaltungen) annahm. 25

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen
verständlich zu machen, wollte Beat Flach (glp, AG) mittels einer Motion. Der Motionär
störte sich an den Kommunikationsproblemen zwischen Versicherten und IV-Stellen,
die daraus entstünden, dass die Versicherten – und teilweise gar Personen mit einem
juristischen Abschluss ohne Spezialisierung im Sozialversicherungsrecht –  die
Entscheidungen und Mitteilungen der IV nicht verstünden. Neben Misstrauen schaffe
dies auch auf allen Seiten grossen Mehraufwand, kritisierte er. Deshalb solle der Bund
seine Zielvereinbarungen mit den kantonalen IV-Stellen um das Ziel ergänzen, dass
Entscheide so zu kommunizieren seien, dass die «Kernbotschaft des Entscheids von
durchschnittlichen versicherten Personen verstanden» werde. Der diesbezügliche
Zielerreichungsgrad sei überdies regelmässig zu überprüfen. Viel helfen würde es
zudem bereits, wenn sich die IV-Stellen an das «Merkblatt Behördenbriefe» der
Bundeskanzlei zu persönlichem, sachgerechtem und verständlichem Schreiben hielten,
betonte Flach in der Begründung seines Vorstosses. Diskussionslos sprachen sich
Bundesrat und Nationalrat für eine Annahme der Motion aus. 26

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Diskussionslos nahm der Nationalrat eine Motion Giezendanner (svp, AG) an, welche
forderte, dass die Krankenkassen jährlich in ihrem Geschäftsbericht die
Entschädigungssumme für den gesamten Verwaltungsrat, den Vorstandspräsidenten
und den CEO einzeln offenlegen müssen. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion
beantragt, da eine Umsetzung im Rahmen des neuen Aufsichtsgesetzes, dessen
Vorentwurf Ende 2010 in die Vernehmlassung gesendet wurde, erfolgen soll. 27

MOTION
DATUM: 17.12.2010
LUZIUS MEYER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

La motion de la CSSS-CN est une réponse à deux événements: l'opération Papyrus dans
le canton de Genève et l'initiative parlementaire Giezendanner (16.467). Les deux ayant
remis au centre des débats la complexité de la thématique des sans-papiers, la
commission souhaite s'y atteler une bonne fois pour toute, en demandant une
législation cohérente sur les sans-papiers. Il s'agirait de supprimer l'obligation de
s'assurer pour les sans-papiers, tout en assurant un service de l'Etat en cas de
problèmes de santé, de punir plus sévèrement les personnes employant des travailleurs
et travailleuses sans statut légal, de mieux échanger les informations entre services
étatiques et enfin de préciser les critères de régularisation du séjour, appelée «cas de
rigueur». Une minorité féminine socialiste, verte et démocrate-chrétienne de la
commission propose de rejeter la motion. Le Conseil fédéral s'est prononcé en
défaveur de l'objet. La CIP-CN, à 12 voix contre 12 et une abstention, avec la voix
prépondérante de son président, a également recommandé de rejeter la motion, par
crainte de répercussions imprévisibles sur les finances des cantons et des communes.
C'est pour cette raison que la CIP-CN a lancé son postulat «Pour un examen global de la
problématique des sans-papiers». La motion a donc été retirée le 18 mai 2018. 28

MOTION
DATUM: 18.05.2018
SOPHIE GUIGNARD

1) AB NR, 2018, S. 1731; NZZ, 29.9.18
2) AB SR, 2019, S. 548; Bericht RK-SR vom 17.5.19
3) SoZ, 15.3.15; TA, 23.3.15
4) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 196 f.
5) Mo. 19.4033; Mo. 19.4034; Mo. 19.4035; Mo. 19.4036; Mo. 19.4037; Mo. 19.4319
6) AB NR, 2016, S. 1060 f.
7) AB NR, 2017, S. 1514 f.; BZ, NZZ, 22.9.17
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8) BO CN, 2018, p. 821s; BO CN, 2018, p.822s; Medienmitteilung Bundesrat vom 23.05.2018; TG, 10.3.18; LT, Lib, 24.5.18
9) AB NR, 2015, S. 1746 ff.; AB SR, 2016, S. 49 ff.
10) AB NR, 2006, S. 1113 und Beilagen III, S. 369 f.; AB SR, 2006, S. 767 und Beilagen IV, S. 75 f.
11) AB NR, 2005, S. 1509; AB SR, 2006, S. 171; AB NR, 2006, S. 2028 und Beilagen V, S. 243; AB NR, 2006, S. 1131 und 1590 sowie
Beilagen IV, S. 134 f.
12) BO CN, 2009, p. 2332.
13) BO CE, 2010, p. 176 ss. 
14) BO CN, 2010, p. 1445 s.
15) AB SR, 2011, S. 282.
16) AB NR, 2018, S. 216 f.
17) AB NR, 2019, S. 44 ff.
18) AB NR, 2019, S. 309 f.
19) AB NR, 2019, S. 840 f.
20) AB SR, 2019, S. 1076 f.
21) AB NR, 2018, S. 77
22) AB NR 2019, S. 1422 f.; AB SR 2019, S. 287
23) BO CE, 2017, p. 935; BO CN, 2017, p. 793 s.; Communiqué de presse CEATE-CE
24) BO CN, 1994, p. 1885; BO CN, 1994, p. 2474 s.
25) AB NR, 2018, S. 1440
26) AB NR, 2019, S. 2428
27) AB NR, 2010, S. 2159.
28) Communiqué de presse de la CIP-CN, 12.04.2018
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